
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Vereinsinternes Bezahlsystem „Kamellebörse“ 

 

1. Betreiber, Geltungsbereich 

Betreiber des vereinsinternen Bezahlsystems „Kamellebörse“ ist:  
1. KG Königshardt 1985 e.V. 

1. Vorsitzender: Peter Emmel 

2. Vorsitzender: Marc Schürmann 
Geschäftsführer: Joachim Carl 
Schatzmeister: Patric Eickmeier 
Präsident: Achim Eckert 

Kontakt: 
        E-Mail: info@1kgk.de 
    Anschrift: Hartmannstraße 77a, 46145 Oberhausen 

Diese AGB gelten ausschließlich für Gäste der Veranstaltungen des KG Königshardt 1985 
e.V. (nachfolgend „Veranstaltungen“ genannt). 

 

2. Beschreibung des Bezahlsystems 

Die „Kamellebörse“ ist ein vereinsinternes Prepaid-Bezahlsystem in Form einer 
Bezahlkarte. 

• Die Bezahlkarte wird mit einem Guthaben aufgeladen 

• Das Guthaben kann ausschließlich bargeldlos bei Veranstaltungen des Vereins 
verwendet werden 

• Zahlungen sind nur für Speisen und Getränke möglich 

• Zu jeder Bezahlkarte gehört ein Nutzerkonto, über das Transaktionen eingesehen 
werden können (z. B. per App) 

Abgrenzung: 
Die Kamellebörse ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, kein Bankkonto und kein 
Zahlungsdienst im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG). 
Eine Nutzung außerhalb der Vereinsveranstaltungen ist ausgeschlossen. 

 

3. Teilnahme, Registrierung und Sorgfaltspflichten 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Gäste der Veranstaltungen. 

Bei Ausgabe der Bezahlkarte werden folgende Daten erhoben: 

• Name 

• E-Mail-Adresse 



Sorgfaltspflichten des Nutzers: 
Der Nutzer ist verpflichtet, 

• die Bezahlkarte sorgfältig aufzubewahren, 

• Verlust oder Diebstahl unverzüglich zu melden, 

• die Karte nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben, 

• das System nicht missbräuchlich zu nutzen. 

Ein Verstoß gegen diese Pflichten kann zur Sperrung der Karte führen. 

 

4. Guthaben, Aufladung und Nutzung 

• Aufladung des Guthabens erfolgt vor Ort per: 

o Barzahlung 

o Kartenzahlung 

• Die Bezahlkarte kostet einmalig 2,00 € 

• Das Guthaben dient ausschließlich als Zahlungsmittel für Speisen und Getränke 
bei Veranstaltungen 

• Eine Nutzung außerhalb von Veranstaltungen ist ausgeschlossen 

• Es besteht kein Anspruch auf Verzinsung des Guthabens 

Auszahlung von Restguthaben: 

• Eine Auszahlung erfolgt nur auf volle 5,00 € abgerundet 

• Beträge unter 5,00 € werden nicht ausgezahlt 

 

5. Abrechnung und Einsicht 

• Die Einsicht in Guthaben und Transaktionen ist über das bei den Veranstaltungen 
ausgehangene System möglich 

• Transaktionsdaten werden mindestens 1 Jahr gespeichert 

• Buchungsfehler können durch den Vorstand korrigiert werden 

 

6. Rückerstattung und Ausschluss von Erstattungen 

Eine Auszahlung von Guthaben ist möglich: 

• nach jeder Veranstaltung oder 

• bei Beendigung des Bezahlsystems 

Form der Auszahlung: 



• am Veranstaltungsabend oder 

• formlos per Brief an [Kontaktadresse eintragen] 

Kein Anspruch auf Rückerstattung besteht: 

• bei Restguthaben unter 5,00 € 

• wenn der Nutzer im Rahmen einer Veranstaltung des Geländes verwiesen wurde 

 

7. Haftung 

• Bei technischem Ausfall haftet der Verein im gesetzlichen Rahmen 

• Bei Fehlbuchungen haftet der Verein im gesetzlichen Rahmen 

• Bei Verlust oder Diebstahl der Bezahlkarte haftet ausschließlich der Nutzer 

Eine Haftung des Vereins ist – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – 
ausgeschlossen und erfolgt stets nur im gesetzlich zulässigen Umfang. 

 

8. Sperrung, Missbrauch und Anhörung 

Der Verein ist berechtigt, die Bezahlkarte zu sperren bei: 

• Missbrauch 

• Manipulationsversuchen 

• Verlust 

• Diebstahl 

Bei Missbrauch wird der Nutzer durch den Vorstand angehört und mit dem Vorwurf 
konfrontiert, bevor weitere Maßnahmen erfolgen. 

 

9. Datenschutz 

Verarbeitet werden folgende personenbezogene Daten: 

• Name 

• E-Mail-Adresse 

Zwecke der Verarbeitung: 

• Nachvollziehbarkeit der Nutzung 

• Kontaktaufnahme 

• optional: Aufnahme in eine Mailingliste (nur bei ausdrücklicher Zustimmung) 

• Verwaltung des Bezahlsystems 

• Nachweis der Zustimmung zu diesen AGB 



Zugriffsberechtigte Personen: 

• Vorstand 

• Arbeitsgruppe Bezahlsystem 

Speicherdauer: 
Mindestens 26 Monate nach letzter Nutzung der Bezahlkarte. 

Rechte der Nutzer: 

• Auskunft über gespeicherte Daten per E-Mail 

• Löschung personenbezogener Daten per E-Mail an [Datenschutz-Mailadresse 
eintragen] 

 

10. Änderungen des Systems und der AGB 

Der Verein behält sich vor, 

• das Bezahlsystem anzupassen oder zu ändern, 

• diese AGB zu ändern, sofern sachliche Gründe vorliegen. 

Informationspflicht: 
Änderungen werden den Nutzern rechtzeitig per 

• E-Mail und/oder 

• Aushang bei Veranstaltungen 
bekannt gegeben. 

Der Nutzer kann Änderungen schriftlich widersprechen oder kündigen. 

 

11. Beendigung des Bezahlsystems 

Bei Einstellung des Bezahlsystems: 

• wird vorhandenes Guthaben bar ausgezahlt 

• Auszahlung ist 12 Monate nach Bekanntgabe per E-Mail möglich 

Nicht abgeholtes Restguthaben nach Ablauf dieser Frist fällt der Vereinskasse zu. 

 

12. Schlussbestimmungen 

• Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

• Gerichtsstand ist Oberhausen 

• Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt 

 


